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RS OGH 1965/9/22 7Ob229/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1965

Norm

WEG 1948 §2

WEG 1975 §3 Abs2

WEG 1975 §12 Abs2 Z3

Rechtssatz

Der Umstand, daß die Mietwerte einer Eigentumswohnung trotz rechtskräftiger Feststellung später neu festgestellt

werden können, hindert nicht die Einverleibung des Eigentumsrechtes des Wohnungseigentumswerbers im

Grundbuch.
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